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Wohnungseigentümer stellen oft die
Frage: „Warum haben wir eigentlich
einen Verwalter nötig? Meine Woh-
nung kann ich allein verwalten und will
sie alleine verwalten! Und das wollen
auch alle Miteigentümer für ihre Woh-
nungen!”
Die Unkenntnis von der Funktion des
Verwalters von Wohnungseigentums-
anlagen und von dem Sinn des Insti-
tutes des Verwalters nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz hat verschie-
dene Gründe.
Einmal ist es das Eigentumsdenken,
welches den Erwerber einer Eigen-
tumswohnung beherrscht und seine
Vorstellung davon, daß er durch den
Kauf der Wohnung aus dem Verwal-
tungsbereich seines früheren Haus-
eigentümers entlassen ist und daß er
nunmehr sein eigener Hausherr wird.
Bei der Werbung für den Kauf von Ei-
gentumswohnungen wird immer her-
ausgestellt, daß der Käufer Alleinei-
gentümer seiner Wohnung werde,
und das in einer Wohnanlage, die mit
allen Vorzügen einer modernen Bau-
technik erstellt sei. Daneben werden
noch die steuerlichen Vorteile aus
dem Eigentumswohnungserwerb her-
ausgekehrt.
Selten werden aber die Wohnungs-
eigentümer darüber aufgeklärt, daß
Wohnungseigentum keineswegs sich
nur als Alleineigentum an einer 
Wohnung darstellt, sondern ebenso
sehr als Miteigentum an einer Ge-
samtanlage und daß diese Tatsache
den Wohnungseigentümer in einen
Rechtsverbund mit anderen Woh-
nungseigentümern bringt, der unauf-
löslich ist. Der Rechtsverbund bezieht
sich auf die Erhaltung der Anlage in

ihren Gemeinschaftseigentumsteilen
mit materiellen, geldlichen Leistungen
in eine Gemeinschaftskasse und mit
einer Begrenzung der Wohnungsnut-
zung durch das Nebeneinanderleben
mit anderen Eigentümern.
Der Rechtsverbund im Gemeinschafts-
eigentum und in der Nutzung des Ge-
meinschaftseigentums bedarf, wie auf
der Hand liegt, der Ordnung.
Die Aufgabe des Verwalters nach dem
Wohnungseigentumsgesetz ist, das
Gemeinschaftseigentum funktionsfähig
zu erhalten, die Beitragspflichten der
Miteigentümer für den Zweckverband
„Wohnungseigentumsanlage” zu ver-
walten und das Nebeneinanderleben
der Miteigentümer zu regeln.

Verwalterbestellung 
gesetzlich vorgeschrieben

Der Gesetzgeber hat aus guter Über-
legung angeordnet, daß Wohnungs-
eigentümergemeinschaften einen Ver-
walter zu bestellen haben, so daß 
es keine Wohnungseigentumsanlage
ohne einen Verwalter gibt.
Er hat berücksichtigt, daß es mensch-
licher Natur entspricht, Fürsorgeden-
ken und Leistungen finanzieller Art von
sich wegzuschieben, wenn es sich
nicht um die Sicherung des unmittel-
baren, persönlichen Lebensbereiches
handelt. Die Gesamtanlage zwingt zu
dauernden finanziellen Opfern und
zwingt alle Miteigentümer in einen
festen, unauflöslichen Rahmen.
Der Verwalter sichert das Funktionie-
ren der Eigentümergemeinschaft und
hat dazu ganz bestimmte, durch 
das Gesetz fest umrissene und nicht
abwandelbare Pflichten zu erfüllen.
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Verwalter kein 

„Obereigentümer”

Der Verwalter ist aber nicht Vorge-
setzter der Eigentümer oder eine Art
„Obereigentümer”. Der Verwalter hat
keine Verfügungsbefugnis über das
Gemeinschaftseigentum oder das
Sondereigentum. Der einzelne Eigen-
tümer wird in seinen Rechten durch
den Verwalter nicht eingeschränkt.
Der Verwalter hat eine nachgeordnete
Funktion. Der Eigentümer bleibt Ei-
gentümer. Seine Wohnung verwaltet
er selbst. Das Gemeinschaftseigentum
gestaltet er zusammen mit den ande-
ren Eigentümern durch Beschlüsse in
der Eigentümerversammlung. Diese
setzt fest, wie das Gemeinschaftsei-
gentum erhalten werden soll und wie
es genutzt werden darf.

Wohnungseigentümer beschlie-
ßen, Verwalter führt aus

Der Verwalter ist das ausführende
Organ für diese Beschlüsse. Der Wille
der Eigentümer wird durch den Ver-
walter nicht eingeschränkt, sondern
ausgeführt.
Der Verwalter hat die Pflicht, bei der
Willensbildung der Eigentümer bera-
tend mitzuwirken. Stehen Probleme
zur Lösung an, so hat er die Möglich-
keiten zur Lösung in der Eigentümer-
versammlung aufzuzeigen, auf Vor-
und Nachteile, insbesondere in wirt-
schaftlicher Hinsicht hinzuweisen und
damit die Probleme transparent zu ma-
chen.
Der Verwalter hat die Pflicht, so die Ef-
fektivität der Gemeinschaft zu fördern,
Vorurteile von Miteigentümern gegen-

über anderen Miteigentümern abzu-
bauen, Ablehnungen und Aversionen
aufzulösen und die Möglichkeiten zu
einer sachlichen Zusammenarbeit
aller Miteigentümer aufzuweisen.
Je klarer die Beschlüsse der Gemein-
schaft sind, um so besser kann der
Verwalter sie ausführen. Je besser der
Verwalter ist, um so klarer sind die Be-
schlüsse der Gemeinschaft.
Der Verwalter hat davon auszugehen,
daß grundsätzlich kein Miteigentümer
bereit ist, bei der Nutzung seines Al-
leineigentums vor anderen zurückzu-
stecken, oder Beiträge für das Ge-
meinschaftseigentum zu erbringen,
wenn nicht alle Miteigentümer dazu
gleichmäßig herangeholt werden.

Überwachung des baulichen 
Zustandes

Alle Miteigentümer sind nach dem
Wohnungseigentumsgesetz verpflich-
tet, zur Erhaltung des baulichen Zu-
standes des Gemeinschaftseigentums
beizutragen. Das setzt dessen ständi-
ge Überwachung voraus.
Der Verwalter hat demzufolge 
die Pflicht, den baulichen Zustand 
des Gemeinschaftseigentums ständig 
unter Kontrolle zu halten. Dazu hat 
er Zwischenkontrollen durchzuführen
sowie periodisch wiederkehrende Ge-
neralbegehungen zu veranstalten.
Jedem Verwalter ist anzuraten, das
Ergebnis jeder Kontrolle, jedenfalls
aber jeder Generalbegehung in Zu-
standberichten oder Testbögen fest-
zuhalten.
Der Verwalter hat die Miteigentümer
aus seiner Kontrolle des Gemein-
schaftseigentums über Art, Umfang
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und Zeitpunkt notwendiger Reparatu-
ren zu unterrichten.
Dazu berät er sie über den zweckmä-
ßigsten Weg der Instandhaltung oder
Instandsetzung. Beschließt die Eigen-
tümergemeinschaft die Durchführung
der Arbeiten, so hat er Kostenvoran-
schläge einzuholen und die Aufträge
einem Unternehmer zu erteilen, wenn
der Verwalter eine vorangegangene
Ermächtigung dazu seitens der Eigen-
tümer erhalten hat.
Der Verwalter hat die Pflicht, Arbeiten,
soweit notwendig, während ihrer
Durchführung zu kontrollieren. Der
Umfang der Kontrolle ergibt sich aus
dem Gegenstand der Arbeitsleistung
und aus der Person des Bauunterneh-
mers und seinen Gehilfen. Nach Be-
endigung der Arbeiten hat er diese
förmlich abzunehmen, ein wichtiger
Vorgang, um Rechtsansprüche der
Miteigentümer gegen den ausführen-
den Bauunternehmer zu erhalten bzw.
zu begründen. Der Verwalter hat die
Pflicht, sich dabei der Hilfe fachkundi-
ger Personen zu bedienen, falls seine
eigenen technischen Kenntnisse nicht
ausreichen, das allerdings nur, wenn
ihn die Eigentümer durch Beschluß zur
Beiziehung von Sachverständigen er-
mächtigt haben. Alle Eigentümer wer-
den bei Großplanungen und -sanie-
rungen im eigenen Interesse zu be-
schließen haben, Bausachverständige
beizuziehen.
Der Verwalter hat die Pflicht, den Ge-
meinschaften dafür geeignete Perso-
nen vorzuschlagen. Ein Verwalter kann
nicht alles wissen, muß aber wissen,
wo er die sachlich richtige Hilfe für die
Gemeinschaft herbekommen kann.
Der Verwalter muß sich alle Planungs-

unterlagen aus der Errichtung des
Bauwerkes übergeben lassen und
diese ordnungsmäßig verwahren. Ins-
besondere hat er sich Revisionspläne
für Wasserführungen, Stromleitungen,
Heizungsanlagen pp. zu besorgen. Mit
solchen Unterlagen ausgerüstet, kön-
nen auch nach Jahren zielgerecht
Mängel gesucht und behoben werden.
Der Verwalter hat die Pflicht, technisch
komplizierte Anlagen mit hohem Ver-
schleiß (Fahrstuhl, Heizung, Pumpen
etc.) durch fachkundige Firmen perio-
disch warten zu lassen.
Die Erhaltungsfürsorge für das Ge-
meinschaftseigentum ist eine Haupt-
pflicht des Verwalters. Er kann jedoch
nicht nach seinem freien Ermessen
schalten und walten und dadurch den
Eigentümern Kosten aufbürden, die sie
nicht tragen möchten. Immer hat der
Verwalter eine besondere Ermächti-
gung nötig, die durch Beschluß, Ver-
waltervertrag, Gemeinschaftsordnung
oder dergleichen gewährt sein muß.
Nur in dringenden Fällen kann und darf
der Verwalter in eigener Verantwortung
tätig werden. Es ist dann sogar seine
Pflicht, sofort tätig zu werden, und zwar
regelmäßig dann, wenn es sich darum
handelt, vom Gemeinschaftseigentum
größere Schäden abzuwenden. Im Re-
gelfall hat aber der Verwalter seine
Vorstellungen über die Pflege des Ge-
meinschaftseigentums und über not-
wendige Erhaltungsarbeiten den Ei-
gentümern zu unterbreiten und ihren
Entscheid einzuholen.

Verwalter soll Gemeinschaftsbil-
dung fördern

Der Verwalter hat die Pflicht, die Ei-
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gentümer bei ihrer Willensbildung in
den Versammlungen zu betreuen und
zu führen, um sie zu einer funktionalen,
echten Gemeinschaft zu gestalten.
Das ist keine leichte Aufgabe. Die
Wohnungseigentümer, die sich in
einer Wohnungsanlage zusammenfin-
den, bilden zwar eine Rechtsgemein-
schaft, aber keineswegs eine Lebens-
gemeinschaft. Die Mitglieder der An-
lage sind mehr oder minder zu-
sammengewürfelt. Sie kennen sich
nicht untereinander. Sie finden sich
nur durch ihr Individualinteresse zu-
sammen, weil jeder von ihnen ein An-
lage- und Erwerbsinteresse an seiner
Einzelwohnung hat. So kommt es, daß
jeder Wohnungseigentümer seinen
anderen Miteigentümern gegenüber
kritisch eingestellt ist, ein Ausfluß des
Eigentumsdenkens eines jeden Eig-
entümers.
Der Verwalter hat die Aufgabe, die
Gruppe der Einzeleigentümer zu 
einem Eigentümerverband zusammen-
wachsen zu lassen, in dem jeder 
Miteigentümer seine Gemeinschafts-
pflichten erkennt, erfüllt und die Nut-
zung seines Alleineigentums an sei-
ner Wohnung nicht zum Nachteil und
zur Belästigung seiner Anlage-Mitbe-
wohner ausübt.

Organisation der Eigentümerver-
sammlung

Der Verwalter hat die Pflicht, notwen-
dige Eigentümerversammlungen or-
ganisatorisch hinzustellen. Die Mitei-
gentümer äußern ihren Willen in der
Versammlung. Der Verwalter hat dazu
die Beschlußfassung zu organisieren.
Von ihm werden die Tagesordnungs-

punkte gesammelt und den Eigentü-
mern rechtzeitig bekanntgegeben. Je
nach Thema hat der Verwalter den Ta-
gesordnungspunkt den Miteigentü-
mern vorher schriftlich zu erläutern.
Jeder Eigentümer muß bei Erhalt der
Einladung zur Versammlung wissen,
worum es geht und welche Lasten zur
Beschlußfassung gestellt werden.
Der Verwalter hat die Pflicht, bei den
Versammlungen eine Tagungskontrol-
le durchzuführen. Eigentümerver-
sammlungen sind keine öffentlichen
Veranstaltungen, zu denen jeder Zu-
tritt hätte. Besucher dürfen nur Mitei-
gentümer sein. Die Vertreter von Mit-
eigentümern müssen auf ihre Legiti-
mation hin geprüft werden. Die Voll-
machtsurkunden müssen zu den Ta-
gungsakten genommen werden.
Der Verwalter hat die Versammlung zu
leiten, es sei denn, daß die Miteigen-
tümer eine andere Person zum Leiter
bestellen. Er hat die Beschlußfähigkeit
der Versammlung festzustellen. Wann
diese gegeben ist, das ergibt sich aus
der Gemeinschaftsordnung der Eig-
entümergemeinschaft, hilfsweise aus
dem WEG. Er hat die Versammlung
auf ihre Beschlußfähigkeit hin ständig
zu kontrollieren.
Er hat der Gemeinschaft zu helfen,
klare Beschlüsse zu formulieren und
präzise herauszuarbeiten, was die
Mehrheit der Eigentümer will. Es ge-
hört viel Fachwissen und echtes Kön-
nen dazu, Beschlüsse so zu formulie-
ren und zur Abstimmung vorzuschla-
gen, daß keine Auslegungsschwierig-
keiten im Nachhinein entstehen kön-
nen.
Der Verwalter muß ferner dafür sor-
gen, daß die Protokolle keine Ablauf-
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protokolle, sondern Beschlußprotokol-
le sind. Der Ablauf der Versammlung
interessiert meist nicht, hingegen sehr
das, was beschlossen worden ist. Die
Beschlüsse der Gemeinschaft schaf-
fen Gemeinschaftsrecht. Für den Ver-
walter heißt das, mit der Autonomie
der Eigentümergemeinschaft, das
heißt mit dem Recht der Miteigen-
tümer zu eigengestalteter Gemein-
schaftsverwaltung, geschickt, aber
auch vorsichtig umzugehen.
Zwingende Pflicht des Verwalters ist
es, die gefaßten Beschlüsse durchzu-
führen. Von der Pflicht kann er nicht
befreit werden. Er trägt immer die Ver-
antwortung für die Durchführung der
Beschlüsse.

Zusammenarbeit mit dem Ver-
waltungsbeirat

Dem Verwalter kann zur Erleichte-
rung seiner Verantwortung ein Beirat
beigegeben werden. Der Verwalter
hat die Zusammenarbeit mit dem Ver-
waltungsbeirat zu gestalten. So, wie
der Verwalter gegenüber den Eigen-
tümern kein Weisungsrecht hat, so
hat der Verwaltungsbeirat kein Wei-
sungsrecht gegenüber dem Verwal-
ter. Er hat eine Beratungsaufgabe
gegenüber dem Verwalter und eine
Kontrollaufgabe hinsichtlich der Geld-
verwaltung und der Rechnungsle-
gung über die Vermögenslage der
Gemeinschaft.

Verwaltung des Gemeinschafts-
vermögens

Hiermit kommen wir zu einem Zen-
tralthema der Verwalterpflichten: Er

hat das innergemeinschaftliche Ver-
mögensbild der Gemeinschaft zu ge-
stalten und zu verwalten. Er muß die
Bewirtschaftungskosten der Gemein-
schaft für ihre Gesamtanlage in den
Griff bekommen. Dazu gehört eine
Vorkalkulation kommender Bewirt-
schaftungskosten für eine laufende
Rechnungsperiode (meist das Kalen-
derjahr) und Aufbau eines entspre-
chenden Wirtschaftsplans.

1. Der Wirtschaftsplan

Die Eigentümer bestimmen, ob der
Wirtschaftsplan für die kommende
Wirtschaftsperiode verbindlich sein
soll. Aus dem Wirtschaftsplan ergeben
sich die Beiträge der Eigentümer zu
den Bewirtschaftungskosten. Die An-
nahme des Wirtschaftsplans begrün-
det die Rechtspflicht für alle Miteigen-
tümer, die beschlossenen Beiträge zu
leisten. Der Verwalter hat sie in mo-
natlichen oder in anderen Zeitabstän-
den einzuziehen, Rückstände gege-
benenfalls einzuklagen und das ein-
gehende Geld zu verwalten.
Er darf den Wirtschaftsplan nicht zu
knapp, aber auch nicht zu üppig fas-
sen. Er muß Sachkenntnisse haben,
um einen Wirtschaftsplan wirtschafts-
nah zu gestalten. Ein Verwalter sollte
Sicherheitszuschläge für Preissprün-
ge einbauen.
Der Verwalter hat den Wirtschaftsplan
so aufzustellen, daß jeder Miteigentü-
mer ihn mit den Wirtschaftsplänen der
vorangegangenen Zeiten vergleichen
kann und einen Kostenvergleich zie-
hen kann. Der Wirtschaftsplan muß
also lesbar gestaltet sein.
Der Verwalter muß sich darüber im
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klaren sein, daß der Wirtschaftsplan
die Zahlungsfähigkeit der Gemein-
schaft für die laufende Rechnungspe-
riode zu sichern hat. Dafür hat der Ver-
walter zu sorgen.

2. Instandhaltungsrück-
stellung

Ein weiteres, schwieriges Kapitel ist die
Pflicht, die Miteigentümer anzuhalten,
laufend Beiträge aufzubringen, die aus-
reichen, um eine Rücklage für dem-
nächst kommende Groß-Instandhal-
tungsarbeiten aufzubauen. Alle Mitei-
gentümer haben Beiträge zur Rücklage
zu erbringen. Wie hoch die Rücklage
zu sein hat, um die im Zeitpunkt der
erstfälligwerdenden Großinstandhal-
tung erforderlichen Mittel präsent zu
haben, das muß der Verwalter errech-
nen. Er hat entsprechende Vorschläge
den Miteigentümern zu machen. Fol-
gen diese seinen Vorschlägen nicht
und setzen sie keine oder zu niedrige
Beiträge fest, so geht das auf deren
Verantwortung. Beitragsumfang, Höhe
sowie Fälligkeit sind prinzipiell Gegen-
stand der Miteigentümer-Eigenverant-
wortung.

3. Zahlungskontrolle und Beitrei-
bung der Rückstände

Der Verwalter muß eine Zahlungskon-
trolle einführen und durchführen, um
keine Rückstände bei den Betriebsko-
sten und zu der Instandhaltungsrück-
lage der einzelnen Miteigentümern
entstehen zu lassen.
Sollte das doch eintreten, so hat er die
Gerichtsverfahren zum zwangsweisen
Einzug der Rückstände zu organisie-

ren. Er hat also den Anwälten das Pro-
zeßmaterial vorzulegen, fällige Vor-
schüsse an Gericht und Anwalt zu lei-
sten und bei dem Anwalt dafür Sorge
zu tragen, daß gerichtliche Entschei-
dungen so schnell wie möglich zur
Vollstreckung kommen. Der Verwalter
muß bedenken, daß Miteigentümer,
die mit ihren laufenden Beiträgen rück-
ständig werden, aller Erfahrung nach
meist noch anderweitig verschuldet
sind und durch ihre Leistungsausfälle
schnell Schäden in Höhe von Tausen-
den von E einer Gemeinschaft zufü-
gen können. Eine Zwangsversteige-
rung der fraglichen Eigentumswoh-
nung hilft meist nicht, da die fragliche
Wohnung in all diesen Fällen regel-
mäßig bis unter die Pfannen mit Hy-
potheken ausgelastet ist. Die Zwangs-
verwaltung bringt meist nur wenig oder
jedenfalls nur etwas für die Zeit, die
nach Anordnung der Zwangsverwal-
tung zu laufen beginnt. Das muß ein
Verwalter beachten und ständig im
Auge behalten.
Klare Rechnungsführung über Gelder
und Vermögen der Gemeinschaft ist
Grundlage der Abgrenzung der Rech-
te und Pflichten unter den Miteigentü-
mern selbst. Es entspricht trauriger Er-
fahrung, daß Eigentümergemein-
schaften bei Ablösung von unklar ar-
beitenden Verwaltern regelmäßig vor
dem Faktum stehen, daß die Wirt-
schaftsvorgänge abgelaufener Perio-
den nicht rekonstruiert werden können
und sich damit die Notwendigkeit her-
ausstellt, daß  nichtaufklärbare Vor-
gänge den Wohnungseigentümern
nur im Schätzungswege angelastet
werden können. Die Versuche, ver-
pfuschte Abrechnungen „geradezu-
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ziehen“, bilden regelmäßig Grund zu
gerichtlicher Auseinandersetzung
unter den Miteigentümern.

4. Abrechnung

Die Abrechnung des Verwalters sollte,
eine in sich selbst abgeschlossene
Periodenabrechnung sein. Jede Ab-
rechnungsperiode beginnt mit Null
ohne Bankbestand und stellt alle Ein-
nahmen und alle Ausgaben anschlie-
ßend dar. Daraus ergibt sich eine
Summe, die man nur als Zwischen-
summe bezeichnen kann. Der Über-
schuß aus der Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung ist keine Periodenabrech-
nung. Diese entsteht erst aus der Sal-
dierung von Forderungen, Verbind-
lichkeiten und Vermögenswerten, die
bei der Gemeinschaft am letzten Tage
der Periode bestehen und die im ein-
zelnen aufzuteilen und den Miteigen-
tümern darzustellen sind.
Wird keine Periodenabrechnung auf-
gebaut, dann werden Bankanfangs-
und -endbestände in kontinuierliche
Abrechnung beibehalten und Fehler
mitgeschleppt mit der Folge, daß nicht
aufgeklärte Einzelvorgänge, die oft
Jahre zurückliegen, nicht mehr auf-
klärbar werden. 
Die Abrechnung über eine Periode
stellt nicht nur eine Abrechnung zwi-
schen dem Verwalter auf der einen
Seite und der Gesamtheit der Mitei-
gentümer auf der anderen Seite dar,
sondern zugleich auch eine Abrech-
nung aller Miteigentümer untereinan-
der. Daran denken vielfach Verwalter
nicht. Jede Eigentümergemeinschaft
sollte das von ihrem Verwalter verlan-
gen. Zur ordnungsgemäßigen Rech-
nungsführung gehört eine dement-

sprechende Rechnungslegung.
Die Geldverwaltung beinhaltet gleich-
zeitig die Pflicht zur effektiv günstig-
sten Geldbenutzung. Ein Verwalter 

muß Skonti bei den Lieferanten aus-
nutzen und zur Zeit nicht benötigte,
oder erst nach Monaten benötigte
Geldbestände zinsgünstig bei der Bank
anlegen. Je mehr Verwaltungen ein
Verwalter führt, um so mehr ist er in der
Lage, günstige Sonderkonditionen bei
der Bank, mit der er arbeitet, für alle
Eigentümergemeinschaften auszuhan-
deln. Dabei ist es die Pflicht des Ver-
walters, die Bankkonten auf den
Namen der Gemeinschaft  anzulegen
und alles Gemeinschaftsgeld unmittel-
bar und sofort diesem Gemeinschafts-
konto zuzuführen. Der Verwalter hat die
zwingende Pflicht, Fremdgeld und Ei-
gengeld streng voneinander getrennt
zu halten. 
Ein Verwalter muß einen vollkaufmän-
nisch organisierten Betrieb hinter sich
stehen haben, wenn er sich in seiner
Rechnungsführung das Prinzip der
„gläsernen Taschen“ bewahrheiten will
und auf jeden Tag abschlußbereit sei-
ner Gemeinschaft gegenüber treten
will.

Versicherungspflichten

Zu den Pflichten des Verwalters ge-
hört es ferner, Gefahren von der Ge-
meinschaft abzuwenden, die sich aus
der Verkehrseröffnung bei der Wohn-
anlage ergeben. Die Haftpflichtgefahr
der Eigentümergemeinschaft muß er
durch günstigen, aber auch ausrei-
chenden Versicherungsschutz ab-
decken.
Ebenso gehört es zu den Pflichten
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des Verwalters, die Gefahren aufzu-
fangen, die der Wohnanlage von
Feuer, Wasser, Sturm und Heizöl 
drohen.

Aufstellung der Hausordnung

Eine weitere aber auch schwer zu er-
füllende Pflicht des Verwalters besteht
darin, dafür zu sorgen, daß sich das
Einzelleben der Miteigentümer in dem
Rahmen bewegt, den die Gemein-
schaft durch eine Hausordnung für
das Verhalten der Miteigentümer fest-
gelegt hat.
Zunächst hat der Verwalter dafür zu
sorgen, daß die Miteigentümergemein-
schaft eine sachdienliche für ihre
Wohnanlage maßgeschneiderte Haus-
ordnung beschließt. Man kann Haus-
ordnungen niemals nach anderen Mu-
stern abschreiben. Jede Hausordnung
muß der besonderen Sozialstruktur der
Gemeinschaft, den örtlichen und bau-
lichen Gegebenheiten angepaßt sein.
Der Verwalter muß nicht nur für Rein-
haltung, Beleuchtung, Feuerschutz und
polizeiliches Ordnungsrecht sorgen,
sondern ebenso gemeinsame Fragen
regeln lassen, wie Haustür-Schluß,
Tierhaltung, Abfallbeseitigung, aber
auch zeitanteilige Nutzung von Ge-
meinschaftsräumen, wie Waschküche,
Trockenräume, Sauna, Schwimmbad,
und Ordnung und Sauberhaltung von
Kinderspielplätzen. Nicht zu den Pflich-
ten des Verwalters gehört es, Eigentü-
mer, die er wiederholt vergeblich um
Unterlassung angehalten hat, gericht-
lich in Anspruch zu nehmen. Der Ver-
walter hat kein eigenes Klagerecht, wie
sich aus dem Wohnungseigentumsge-
setz ergibt. Werden Eigentümer rück-
fällig im Verstoß gegen die Hausord-

nung, so hat der Verwalter die Pflicht,
die oder den belästigten Eigentümer
über die  zweckmäßigen gerichtlichen
Schritte aufzuklären, die sie ergreifen
können. Auch muß ein Verwalter den
Eigentümer darauf aufmerksam ma-
chen, wenn ein Mieter seiner Wohnung
sich nicht an die Hausordnung hält. Die
von der Eigentümergemeinschaft be-
schlossene Hausordnung ist für jeden
Miteigentümer unbedingt verbindlich.
Wenn ein Miteigentümer seine Woh-
nung vermietet hat, wird dadurch kein
Abmahnrecht des Verwalters gegen-
über dem Mieter begründet, wohl aber
eine Abmahnpflicht gegenüber dem
Vermieter mit der Aufforderung, seiner-
seits dafür zu sorgen, daß sich der Mie-
ter hausordnungsmäßig verhält.

Verwalterberuf stellt hohe Anfor-
derungen

Wenn die Frage gestellt wird, was der
Verwalter einer Wohnungseigentums-
anlage eigentlich tue, so spiegelt sich
darin auch wider, daß es sich bei dem
Verwalterberuf nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz um einen jungen
Beruf handelt, für den sich bis heute
noch kein festgefügtes Berufsbild ent-
wickelt hat.
Eins ist aber sicher: Bei dem Verwalter
nach dem WEG handelt es sich um
einen qualifizierten Beruf mit einer hoch
intensiven Dienstleistung. Der Verwal-
ter muß bautechnisch versiert sein, or-
ganisatorisch begabt sein, mit fundier-
ten rechtlichen Kenntnissen im Woh-
nungs-Eigentumsbereich ausgestattet
sein, buchhaltungsmäßig auf dem lau-
fenden zu sein, mit Menschenkentnis
ausgestattet sein und außerhalb eines
8-Stunden-Tages arbeitsbereit sein.



10

Die Einzelinteressen und das heute
vorhandene Anspruchsdenken vieler
Wohnungseigentümer machen dem
Verwalter die Arbeit oft schwer. Für die
Verwaltertätigkeit nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz, die ganz
grundsätzlich verschieden ist von der
Verwaltertätigkeit für einen Hausbesit-
zer gegenüber seinen Mietern, profilie-
ren sich immer mehr Personen, die die
Tätigkeit hauptberuflich ausüben; der
nebenberufliche Verwalter setzt meist
Enttäuschungen. Bei der Auswahl des
Verwalters ist den Wohnungseigentü-
mern im Interesse des Selbstschutzes
anzuraten, in erster Linie auf die per-
sonelle und sachliche Qualifikation zu
achten, um eine langfristige, partner-
schaftliche Zusammenarbeit aufzubau-
en. Eine Gemeinschaft ist so gut wie
deren Verwalter. Die Zahl der Gemein-
schaften, die durch die Wahl eines
nichtqualifizierten Verwalters Schäden
in die Hunderttausende von E erlitten
haben, ist erheblich.

Leistungsgerechte Bezahlung für
gute Verwaltung

Klare Erkenntnis der Rechte, Pflichten
und Aufgaben des Verwalters und die
klare Begrenzung der Tätigkeit des
Verwalters auf diesen Pflichtenkreis
sind Grundlage für eine gedeihliche
Zusammenarbeit. Einem Verwalter
werden Millionenwerte zur Werterhal-
tung und Bewirtschaftung anvertraut.
Es ist erstaunlich, wie oft sich Eigen-
tümergemeinschaften bei der Erwäh-
lung eines Verwalters vom Niedrig-
preis-Angebot leiten lassen. In Groß-
stadtbereichen liegt die angemessene
Verwaltergebühr pro Einheit und

Monat mindestens bei 15 E. Hinzu
kommt die Mehrwertsteuer. Ob sonsti-
ge Auslagen zu ersetzen sind und in
welchem Umfange Sonderleistungen
zu vergüten sind, das mag im einzel-
nen bei Abschluß des Verwaltervertra-
ges ausgehandelt werden. Wenn sich
aber der Wohnungseigentümer vor
Augen hält, eine verantwortungsbela-
dene, spannungsreiche und dauerin-
tensive Dienstleistung unter Vertrag zu
nehmen, wird er sich schnell entschei-
den, ob er einen hauptberuflich tätigen
und kaufmännisch sowie technisch
wohlorganisierten Verwalter unter Ver-
trag nimmt, oder einen „Auch“-Verwal-
ter bestellt. Jeder Miteigentümer sollte
sich vor Augen halten, daß der Ge-
setzgeber bei mit öffentlichen Mitteln
geförderten Wohnungen schon Ver-
waltungskosten in Höhe von 150 E je
Wohnung und Jahr für angemessen
hält. Der Gesetzgeber hat diesen Be-
trag für Sicherheit nicht ohne vorgän-
gige scharfe Prüfung gesetzlich fest-
gelegt. Von diesem Betrag ausgehend
wird die angemessene Gebühr für den
Verwalter des Wohnungseigentums-
gesetzes mindestens zu berechnen
sein.
Was tut also der Verwalter? Er betreut
das Gemeinschaftseigentum und ver-
waltet als Treuhänder das Gemein-
schaftsvermögen, berät die Miteigen-
tümer, gestaltet ihr Zusammenleben
und führt die Gruppe von Einzeleigen-
tümern in einem geordneten Rechts-
und Zweckverbund, in eine Gemein-
schaft.
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